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RS OGH 1970/12/15 8Ob274/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1970

Norm

ABGB §821

ABGB §828

ZPO §35 Abs2

Rechtssatz

Zu der Klage einer eingeantworteten Hälfteerbin gegen die andere, die als Kuratorin der Mutter der Streitteile gegen

die Klägerin einen Übergabsvertrag als nichtig angefochten hat, auf Widerruf der Anwartsvollmacht in diesem

Anfechtungsprozeß.
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